
 

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs oder Gemischs und des Unternehmens 
● Produkt: Sitzsack-Nachfüllpackung EPS-Perlen (expandiertes Polystyrol) in 

Plastikverpackung 

● Verwendungszweck: Nachfüllmaterial für Polsterungen, Sitzmöbel und sonstigen 

Sitzgelegenheiten 

● Verantwortlicher: 
mokebo GmbH  
Flandrische Str. 2 
50674 Köln 
hello@mokebo.de 

 
Abschnitt 2: Mögliche Gefahren 

● Einstufung des Produkts: Keine Gefahrstoffe enthalten. Kein Gefahrgut nach aktueller 

Gesetzgebung. 

● Sicherheitsrisiken: 

o Nicht für Kleinkinder unter 3 Jahren geeignet (Erstickungsgefahr durch loses 

Füllmaterial) 

o Erstickungsgefahr durch Plastikbeutel! Von Kindern und Babys fernhalten! 

 
Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

● Hauptmaterialien: 

o Füllung: Expandierte Polystyrol-Perlen (EPS), schadstoffgeprüft 

o Verpackung: Polyethylen 

● Besondere Inhaltsstoffe: Keine gesundheitsgefährdenden Stoffe enthalten. 

 
Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

● Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen erforderlich. Bei 

Unsicherheiten Arzt konsultieren. 

● Beim Verschlucken von Füllung: EPS-Perlen beinhalten keine giftigen Stoffe. Bei 

Beschwerden Arzt konsultieren. 

 
Abschnitt 5: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung von EPS-Perlen 

● Lose EPS-Perlen aufsammeln 

● EPS-Perlen nicht in die Umwelt gelangen lassen. Verschüttete Materialien 

sachgerecht entsorgen. 

 



 

● Reinigungsmethoden: Mit Besen oder Staubsauger reinigen. Material 

ordnungsgemäß entsorgen. 

 
Abschnitt 6: Handhabung und Lagerung 

● Lagerbedingungen: An einem kühlen, trockenen Ort lagern. Vor direkter 

Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen. 

 
Abschnitt 7: Umweltbezogene Angaben 

● Ökotoxizität: EPS-Perlen können umweltschädlich sein, wenn sie in großen Mengen 

in die Umwelt gelangen. 

● Abbaubarkeit: Nicht biologisch abbaubar 

 
Abschnitt 8: Hinweise zur Entsorgung 

● Empfohlene Entsorgungsmethode: Produkt und Verpackung über den Restmüll oder 

Recyclingstellen entsorgen. 

● Besondere Hinweise: EPS-Perlen nicht in die Umwelt gelangen lassen 

 
Abschnitt 9: Vorschriften 

● Kennzeichnung: Nicht erforderlich gemäß EU-CLP-Verordnung. 

● Nationale Vorschriften: Keine spezifischen Vorschriften für das Produkt. 

 
Erklärung der Abkürzungen: 

● EPS: Expandiertes Polystyrol 

● CLP: Classification, Labelling and Packaging 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


